
Beytrag zur Geschichte der Befreyung der
Geiseln des helvetischen Vollz. Direktoriums,
durch die Oestreicher im Sommer 1799

Autor(en): Lavater

Objekttyp: Article

Zeitschrift: Der neue schweizerische Republikaner

Band (Jahr): 3 (1800-1801)

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-542806

PDF erstellt am: 23.05.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-542806


ì — uz? —

die Gcmcindgüter in -4 Gerechtigkeiten abgetheilt und

werden, ausser ihrer allgemeinen Weiddienstdarkeit, als

Privateigenihnm benuzt und guocungue moäo veräul-

ftrl. Die Besitzer von 11 1/4 Gerechtigkeiten verlangen

die Vcrlhcilung dieses Gemeindguts mit Ausnahm der

Waldung; die Besitzer von 1 > 1/2 Gerechtigkeiten wi.
versetzen sich hingegen jeder Vcrtheilung, und die Be-

sitzcr der; übrigen Gerechtigkeiten sind neutral. Die
Gründe und Gegengründe sind in den beylegenden

Vorstellungen enthalten. An die Finanzcommißion ge.

wiesen.

(Die Fortsetzung folgt.)

Vollziehungs- Rath.
Schreiben des Regierungsstatthalters von

Basel an den Vollz. Rath.
»Die Botschaft des Friedens war nach so viel fchrrek-

lichen Jahren Sonnenaufgang nach langer Gewitter,
»acht. Sie verbreitete allgemeine Freude durch den Can,

ton. Der Städter und der entferntere Bewohner des

tinsaincn Gcbürgswinkcls riefen mit gleicher Rührung
und einem dankbaren Blicke zum Himmel: Nun ist

»es Friede! Unsere Leiden nahen dem Ende. Was zer-

».stört war, richte sich wieder ans; was zerrissen ist,

» knüpft sich wieder "
»Erlauben Sie, Bürger Vollz. Räthe! daß ich hier

Dvllmelscber der frohen Empfindungen und zugleich der

mit dem Friede lebhaft erwachenden Wünsche und

Hoff.nmgcn dìs Cantons Basel vor Ihnen seyn darf! "
» Die allgemeine Sehnsucht dcs Landes sotert jezt

eine baldige Erlösung aus dem provisorischen Zustande

der Republik, die Einführung einer Slaatsverfassung.
Welche den Wohlstand der Familien und die sittliche

Veredlung des Voik.s gegen tumulluarische Demagogen
«nd subsist,chrig« Canlvns - Souveraine in kraftvollen
Echuz nimt. "

»Die grosse Mehrheit des Volks im Canton Basel
tvill und erwartet nicht mehr die Herstellung des allen

Eids- und Bmidesgrnossenwescns, unter was für einer

Gestalt es auch erscheinen möge. Sie fürchtet selbst den

aUmähligen und unmerklichen Rükfall
^ die ehemalige Verfassung der Schweiz."

«Zeuge von den Nachtheilen, Verwirrungen und

Selbstenlkrastmigen einer Bundcsverfassung» gereizt vom
mmaj. gehabten Genusse der Freyheit und polilWen

Rechtsgleichheit, —ein Genuß, welchen selbst alle
Schreckcnsstunden der Revolution picht verbittern konn-

ten, — steht die überlegene Mehrheit der Gemeinden
nur in der Erklärung der Einheit und U n g e,

theiltheit der Schweiz die sichere Bürgschaft für
die Rettung und Aufbewahrung der Freyheit, zum
Besten der Nachkommenschaft."

» Eine Constitution, welche sich wohlthätig an die
Bedürfnisse der verschiedenen Gegenden und an die

Armuth des Landes, und an die Simplicität des Volks
anschmiegt z eine Constitution, welche die Umtriebe
leidenschaftlicher Rottenmänncr vernichtet, dienurmit
dem Namen und dem H,,le dcs Volks ihr Spiel rreft
ben — eine solche ist's, die von den Bewohnern des

Cantons Basel, aus den Händen unserer Gcsezgedung
und Regierung einmülhig und mit Begierde erwartet
wird. "

Mannigfaltigkeiten.
Beytrag zur Geschichte der Befreyung

der Geiseln des helvetischen Vollz.
Direktoriums, durch d ie O e st r c i ch ev
i m S 0 m m e r » 7 9 5.

I» dem vor einigen Wochen erschienenen zweytem
Bändchen von La vaters freymüthigew
Briefen über das D e p 0 r t a tio n s w ese n

findet sich S. 548»-^ ,6?) eine Deportalionsgeschichte

von 14 Bürgern von Zürich nach Basil. Die Unwahr,
heilen die in diesem Aufsatze stehen können auf keine

Weise dem verewigten Lavat er, dessen strcnge Wahr,
heitsliebe auch in dem Werke, von dem hier die Rede,

durchaus unverkennbar ist, zugerechnet werden. Diese«'

Aufsaz rührt nicht von ihm her: er scheint aus der»

Angaben eines der Deportirten zusammengetragen M
seyn, und dieser fand vcrmuchllch für die unerwartet
schlimmen Successe d e r O e st r e i ch e r in der Schweiz,,

einigen Trost darin, baß er wenigstens die Deport
ti rten durch sie b e f r e y e n lä ßt. Wir fühlen,
wie unbarmherzig es ist, eine» glüklichcn Irrthum zw

zerstören ; indeß, da man so gewaltig darauf losschreit x

cs soll alles, was sich auf jene Maßreg. l bezicht, aus
den Protocàn des damalige» Voitj. Direktoriums
aklenmäßig ausgezogen werden; und da man mit so'

viel Edelmuth, von den Verläumdern, Klägern und Richie

tern jener Deportirten, die in der gegruwärtiqen pro',

vissrisckM Regierung, sich befinden sollen im dit MG



hinaus schreibt und den Beweis fuhrt, daß Ehre und

Pflicht den Deportirten nicht erlaube, einen Ruff jener

Regierung anzunehmen, bis sie Genugthuung und Ent-
schädigimg von ihr erhalten haben so wollen wir uns

jene kleine Grausamkeit erlauben.

In Lav a ters Briefen (B. n. S- ;6z) findet
sich folgende Stelle:

„ Mit der Bestätigung des Rükzugs der Franken

aus Zürich verminderte sich auch der Terrorismus.
Eine Proklamation des Erzherzogs Carl vom 7. Juni
bewirkte bey der nunmehr nach Bern verlegten Regie,

rung, das Ansinnen an alle helvetische Autoritälen:
„Niemand weiter wegen politischen Meynungen zu krän-

»ken oder gewaltthätig zu behandeln, so wie im Ge-

„ ge! saz männiglich verwarnet werde, a» jemand die-

„sscr Autoritäten sich zu rächen. " Am Schluß war
beygefügt: »Dieses Proclam ist dem helvetischen Di>

»rektorium am ir. dieß eingehändigt worden, worauf

„ von seidigem sogleich die Freylassung aller Otages
,,dekrclirt ward." Die erste Folge hicvon war, daß

Sekelmeister Hirzel zum Reh und Ralhshcrr Pesta-
luzz am 14. Juni freygesprvcheu wurden. "

Nun können wir versichern, daß in den Protocol»

lcn des Voll;. Direktoriums, von einem solchen Proclama
und von einem solchen Ansinnen sich keine Spur findet.

Wohl aber ward in der Sitzung vom iz. Juni 1799,
folgende Zuschrift, deren Wirkung der beygefügte Pro-
tocoll. Auszug enthält, vorgelegt:

An das Voll z. Direktorium der helve-
tische» einen und u ntheilb a ren Re-
p u b l i k.

Bürger Direktoren!

Sie haben vor einigen Monaten infolge der Ihnen
übertragenen ausserordenclichen Gewalten, eine Anzahl

Bürger der Gemeinde Zürich in VerHast nehmen und

nach Basel abführen lassen; ohne in die uns nur sehr

unvollkommen bekannten Beweggründe dieser Maßregel

eintreten zu wollen, scheint schon das ganze seitherige

sehr humane Verfahren gegen diese Staatsgefangene,

und der Umstand daß auch nach Untersuchung ihrer

Papiere, keineeley Anklage gegen sie ist gebildet wor.

den, zu beweisen, daß es keine persönliche Vergehen

sind, weiche jenen Individuen ihren Verhaft zuzogen,

sondern vielmehr irgend ein dadurch auf den Geist der

Gezncntde Zürich beabsichtigter Eindruk.

Ein solcher Beweggrund, Bürger Direktoren, M
gegenwärtig weg; die Gemeinde Zürich hat das Elend
des Kriegs sich immer näher rüken, und sich mitten
in demselben gesehen ; sie ist einsmeilci, durchWajftnüber.
macht in feindliche Hände gefallen.

Wir hoffen, Bürger Direktoren, Sie werden M
die Bitte nicht versagen, unter diesen Umständen, im
gegen eine Anzahl unserer Mitbürger bei hängte Maß.
regel zurukzunehmcn.

Sey es, daß die durch Ihren Beschluß freyzulassen.
den Familienväter in ihre Heymath zurükkehren können,

oder daß auch nur die ftohe Kunde der Freylassung
zu ihren kummervollen Gattinnen und Kindern gelangt,
so werden Sie Bürger Direktoren, zahlreichen und

zum Theil sehr bedrängte» Familien Trost und Bern,
higung verschast haben.

Ihr Edelmuth, Bürger Direktoren, wird bey die.

sem Schiiltc in sich selbst jene Belohnung finden, die

Ihnen, so oft Sie Balsam i» irgend eine Wunde,
die der Zeiten Unbill so zahllos schlägt, giessen kônmn,
nie entgeht.

Republikanischer Gruß und Hochachtung.
Bern, i). Juni 1799.

< Unlerz. U steri, Mitglied des Smati.
Escher, Mitgl. des gr. Aalhs.

Dem Original gleichlautend.

Bern, 7. Merz igoi.
Der Gen. Sccretalr des Vollz. R<M

Mvu sson.

Auszug aus dem Protokolle der Sil«
zungendesVoliz. Direktoriums»»!»
» z. Iuni 1799 N. 14-

Die Bürger Usieri, Mitglied des Senats, und EM,
Mitglied des großen Raths, begehren die Freylassung

der Zürcher Otages, die sich in Basel befinden.

Das Direktorium beschließt hierauf: Es soll an den

Regicrungsstatthalter des Cantons Basel geschrieben

und ihm angezeigt werden, daß daö Direktorium dem

gewesenen Sekelmeister Hirzel beym Reh, und dem

gewesenen Rathsherr Pcstaluzz die Freyheit ertheilt nach

Hause zu kehren.

Den Auszug getreu, bezeugt:

Bern, 7. Merz igor.
Der Gen. Secr. des Vollj Rathê,

Mousson.
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